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RS OGH 1983/11/30 3Ob116/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1983

Norm

EO §7 BdIIA

EO §7 BdIID

Rechtssatz

Steht nur fest, daß eine Realteilung in der Weise durchzuführen ist, daß mitten durch eine Scheune hindurch eine Linie

zu ziehen ist, läßt sich die im Exekutionstitel vorgesehene "Abmauerung der Scheune" mangels Bstimmtheit nicht

durchsetzen.
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